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Allgemeines

9. Auflage (2025)

Festlegung und Freigabe durch den  

Österreichischen Bundesfeuerwehrverband

Sachgebiet 5.5

Geschlechtsneutralität

Bei personenbezogenen Bezeichnungen gilt 

die gewählte Form für alle Geschlechter 

gleichermaßen. 



Allgemeines

Hinweis:

Á Textfarbe grün: neue Bestimmung

Á Textfarbe rot und durchgestrichen : Bestimmung gestrichen

Á Textfarbe schwarz: bestehende Bestimmung



Allgemeines

Erläuterung:

Damit wird klargestellt, dass auf den Abbildungen eine den Bewerbsbestimmungen 

entsprechende Ausführung der durchzuführenden Tätigkeiten dargestellt ist. Jedoch 

ist eine von den Abbildungen abweichende Ausführung der Tätigkeiten zulässig, sofern 

die Ausführung den Bewerbsbestimmungen entspricht. 



1.1.2 Das FLA in Silber

Erläuterung:

Der Erwerb des FLA in Silber ist nur möglich, wenn das FLA in Bronze bereits erworben 

wurde. Ob das FLA in Silber im gleichen Jahr wie das FLA in Bronze erworben werden 

kann oder ob dieses erst im darauffolgenden Jahr erworben werden darf, wird 

bundesländerspezifisch in der Bewerbsausschreibung festgelegt.



1.3 Wertungsklassen

Erläuterung:

Für das Überprüfen der Voraussetzung des Antretens der Bewerbsgruppe in der 

Klasse B bzw. zur Berechnung der Alterspunkte wird wieder das Gesamtalter aller 9 

Bewerber herangezogen. Diese Änderung ist in einer einfacheren administrativen 

Abwicklung begründet.



1.5 Alter der Bewerber 

Erläuterung:

Damit wird klargestellt, dass auch Mitglieder des Reservestandes am Bewerb 

teilnehmen können. Bundesländerspezifische Abweichungen sind in der 

Bewerbsausschreibung festzulegen.



2.4.1 Bewerbsgeräte für den Löschangriff (trocken)

Erläuterung:

Ergänzt wird, dass auch die Verwendung einer TS-Attrappe ðwie bereits langjährig bei 

zahlreichen Bewerben üblich ðzulässig ist. Auf eine entsprechende Beschwerung der 

TS-Attrappe ist zu achten.



2.4.1 Bewerbsgeräte für den Löschangriff (trocken)

Erläuterung:

Die Stellung der Knaggen bei den Kupplungen des Saugeinganges bzw. Druckausganges 

wird genau definiert. Dies gilt auch analog für den Verteiler.



2.4.1 Bewerbsgeräte für den Löschangriff (trocken)

Erläuterung:

Die Längenangabe wird auf ca. 1,55 m abgeändert, weil diese Längenangabe eher den 

derzeitig in Verwendung stehenden Saugschläuchen entspricht.



2.4.1 Bewerbsgeräte für den Löschangriff (trocken)

Erläuterung:

Die Wasserentnahmestelle kann entweder mittels einer Latte oder einer Markierung 

am Bewerbsteppich gekennzeichnet werden.



2.5 Bekleidung und persönliche Ausrüstung

Erläuterung:

Als oberste Bekleidungsstück ist zumindest eine Bluse zu tragen. 

Bundesländerspezifische Abweichungen (z.B. das Tragen eines T-Shirts) sind in der 

Bewerbsausschreibung festzulegen.

Erläuterung:

Das Schuhwerk muss nicht mehr knöchelumschließend sein.



2.5 Bekleidung und persönliche Ausrüstung

Erläuterung:

Arbeitshandschuhe (z.B. MaxiFlex) können von den Bewerbern getragen werden. 

Dabei ist es egal, ob diese von einem, mehreren oder allen Bewerbern getragen 

werden. 



3. Die Bewerter

Erläuterung:

Voraussetzung für die Tätigkeit als Bewerter ist der Besitz des FLA Silber (bisher FLA 

Gold) sowie eine entsprechende Ausbildung (z.B. Bewerter -Lehrgang) und die 

laufende Teilnahme an Schulungen. Dies gilt auch analog auch für Reservebewerter.



4.1 Die Bewerbsbahnen für den Löschangriff

Erläuterung:

Es wird klargestellt, dass auf jeder Bewerbsbahnbzw. Bahnhäfte ðzur Vermeidung von 

Vor- oder Nachteilen aufgrund des Gerätes - ein einheitliches Bewerbsgerät zu 

verwenden ist. 



7.1 Auflegen des Bewerbsgerätes

Erläuterung:

Saugkorb, Kupplungsschlüssel und Leinenbeutel müssen die entsprechende 

Markierungslinie berühren, dürfen diese aber nicht überragen. Es ist jedoch zulässig, 

dass die Saugschlauchleine bzw. die Ventilleine die Markierung überragt.



7.1 Auflegen des Bewerbsgerätes

Erläuterung:

Die Lage des Kupplungsschlüssels für den MA kann bei Bedarf individuell für Rechts-

oder Linkshänder gewählt werden, jedoch muss dieser auch zumindest die 

Markierungslinie berühren.



7.1 Auflegen des Bewerbsgerätes

Erläuterung:

Bei Kupplungsvorgªngen wªhrend der Aufrªumungszeit (sogenanntes ăProbekuppelnò) 

wird die Bewerbsgruppe nicht mehr disqualifiziert, sondern der Fehler ăOffenes 

Kupplungspaarò bewertet, d.h. die Bewerbsgruppe startet beim Lºschangriff bereits 

mit 20 Fehlerpunkten.



7.1. Aufstellung der Bewerbsgruppe



7.1. Aufstellung der Bewerbsgruppe

Erläuterung:

Mit dieser Bestimmung (daf¿r wurde der Begriff ăSTART-Ruht-Stellungò eingef¿hrt) 

wird klargestellt, wie die Aufstellung der Bewerbsgruppe zu erfolgen hat. Die 

Bewerber müssen auf den jeweiligen Markierungslinien stehen, dürfen diese aber nicht 

überragen. Das gilt analog auch für den MA für die seitliche Markierungslinie. Die 

Hände können, müssen aber nicht am Rücken verschränkt werden.

Weiters wurde exakt definiert, dass vom Herantreten des HB an die Bewerbsgruppe bis 

zur Beendigung des Löschangriffs sowie in der Zeit während der Kontrolle durch die 

Bewerter bis zum Befehl ăAntreten der Gruppeò von den Bewerbern nicht gesprochen 

werden darf. 



7.1. Aufstellung der Bewerbsgruppe



7.3 Start

Erläuterung:

In der ăSTART-Ruht-Stellungò darf von den Bewerbern nur der Kopf, aber nicht der 

Oberkörper, seitlich verdreht werden. Die Hände können entweder am Rücken 

verschränkt werden oder diese befinden sich seitlich und unterhalb der Gürtellinie.

Es müssen nicht alle Bewerber die Hände einheitlich am Rücken verschränken bzw. 

ausgestreckt nach unten hängen lassen, d.h. es sind auch Mischformen zulässig.

Hält sich ein oder mehrere Bewerber nicht an diese Vorgaben, so wird die Gruppe vom 

HB ermahnt. Wird die Startaufstellung daraufhin nicht richtig eingenommen oder hält 

sich ein oder mehrere Bewerber wiederum nicht an die Vorgaben, so wird der Fehler 

ăFr¿hstartò bewertet. Beim Parallelstart erfolgt keine Ermahnung durch den HB, hier 

kommt es gleich zur Fehlerbewertung.



7.3 Start

Weiters entfällt die Bestimmung, dass der HB den GRKDT nach der Meldung 

diesen eintreten lassen kann. 

Begründung: 

Beschleunigung des Bewerbsablaufes und durch die Bodenmarkierung für den MA ist 

richtige Startaufstellung gewährleistet. 



7.4.1 Das Auslegen der Saugschläuche

Erläuterung:

Es wird klargestellt, dass der MA beide Leinenbeutel, beide Kupplungsschlüssel und 

den Saugkorb aufnehmen muss. Grundsätzlich ist es dem MA freigestellt, wo er die 

beiden Leinenbeutel wieder ablegt, jedoch müssen diese zur Gänze jenseits der 

Bodenmarkierung f¿r die Startaufstellung des MA (ă1,40-Meter-Markierungò) abgelegt 

werden.



7.4.1 Das Auslegen der Saugschläuche

Bodenmarkierung für die Startaufstellung 

des MA (Ă1,40-Meter-Markierungñ)

Die beiden Leinenbeutel müssen zur Gänze jenseits der Bodenmarkierung für die 

Startaufstellung des MA (Ă1,40-Meter-Markierungñ) abgelegt werden (gr¿ne Flªche).



7.4.1 Das Auslegen der Saugschläuche

Beide Leinenbeutel müssen zur Gänze jenseits der Bodenmarkierung für die 

Startaufstellung des MA (ă1,40-Meter-Markierungò) abgelegt werden. 

Bodenmarkierung für die Startaufstellung 

des MA (Ă1,40-Meter-Markierungñ)



7.4.1 Das Auslegen der Saugschläuche

Erläuterung:

Nimmt der MA nicht alle Gerätschaften (d.h. die beiden Leinenbeutel, die beiden 

Kupplungsschlüssel und den Saugkorb) auf, sondern nur Teile davon und bewegt sich 

damit zumindest mit einem Fuß zur Gänze über die Bodenmarkierung für die 

Startaufstellung des MA (ă1,40-Meter-Markierung) bevor er die restlichen 

Gerªtschaften aufnimmt, wird der Fehler ăFalsches Arbeitenò bewertet, weil der 

Maschinist die Geräte in zwei Gängen zum Ort des Kuppelns bringt.



7.4.1 Das Auslegen der Saugschläuche

Es liegt ein Bringen der Gerätschaften in zwei Gängen zum Ort des Kuppelns vor, 

sobald sich der MA zumindest mit einem Fuß zur Gänze über die Bodenmarkierung für 

die Startaufstellung des MA (ă1,40-Meter-Markierung) bewegt, sofern er vorher nicht 

alle Gerätschaften aufgenommen hat und im Anschluss die restlichen Gerätschaften 

aufnimmt.

Bodenmarkierung für die Startaufstellung 

des MA (Ă1,40-Meter-Markierungñ)



7.4.1 Das Auslegen der Saugschläuche

Erläuterung:

Fällt der Saugschlauch mit beiden Kupplungen zu Boden, so ist der Fehler 

ăFallenlassen von Kupplungenò nur 1 x zu bewerten.

Das Fallenlassen eines Saugschlauches beim Auslegen ist je Saugschlauch zu 

bewerten. 

Ein ăFallenlassen von Kupplungò liegt nicht vor, wenn die Kupplung des Saugschlauches 

den Boden berührt, der Bewerber den Saugschlauch jedoch nicht losgelassen hat.



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Einerseits muss der Saugkorb übergeben werden, andererseits wird klargestellt, dass 

bei der Übergabe kein Teil des Saugkorbes den Boden berühren darf (d.h. der Saugkorb 

muss ăin der Luftò ¿bergeben werden). 

Diese Bestimmung ist analog zur Bestimmung der Übergabe des Kupplungsschlüssels 

vom WTRF an den STRM nach dem Kuppeln der letzten Kupplung der 

Saugschlauchleitung (auch hier darf der Kupplungsschlüssel bei der Übergabe den 

Boden nicht berühren).



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Das Zusammenführen von Saugkorb und Saugschlauch kann am oder über dem Boden 

erfolgen. 



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Grundsätzlich ist es egal, ob die Leinenbeutel jeweils mit einer Hand oder mit beiden 

Händen berührt werden. Es ist auch egal, wenn jeder Leinenbeutel jeweils mit der 

gleichen Hand berührt wird. Es wäre auch zulässig, wenn beide Leinenbeutel 

gleichzeitig mit nur einer Hand berührt werden.



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Der Kupplungsvorgang zwischen Saugkorb und Saugschlauch muss über dem Boden und 

weiters mit der Hand erfolgen.



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Zuerst wird der Saugkorb übergeben und mit der Hand an den Saugschlauch 

angekuppelt. Anschließend werden die Kupplungsschlüssel übergeben. 

Es wäre somit ein Fehler, wenn der Saugkorb mit bereits aufgesetzten 

Kupplungsschlüssel übergeben werden würde.

Saugkorbübergabe mit bereits 

aufgesetzten Kupplungsschlüssel ï

Fehler ĂFalsches Arbeitenñ



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Es ist zulässig, dass die Kupplungsschlüssel bei der Übergabe an den WTRF und STRF 

vom MA jeweils auf die Kupplung von Saugkorb und die Kupplung des Saugschlauches 

aufgesetzt werden. 



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

1. Schritt:

Saugkorb wird vom MA an den WTRF übergeben. Bei der 

Übergabe darf dieser den Boden nicht berühren und die 

Kupplungsschlüssel dürfen bei der Saugkorbübergabe noch 

nicht aufgesetzt sein.

2. Schritt:

Der Kupplungsvorgang von Saugkorb und Saugschlauch muss 

über dem Boden mit der Hand erfolgen, wobei das 

Zusammenführen von Saugkorb und Saugschlauch am oder 

über dem Boden erfolgen kann. 

3. Schritt:

Nach dem Ankuppeln des Saugkorbes werden vom MA die 

Kupplungsschlüssel übergeben, wobei diese auf die Kupplung 

von Saugkorb und die Kupplung des Saugschlauches 

aufgesetzt werden können.



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Es wird klargestellt, dass der WTRF beim Vorgehen zur nächsten Kupplung mit seinem 

linken Fuß den Boden rechts der Saugschlauchleitung berühren muss. Dies gilt in 

weiterer Folge analog auch für den WTRM.



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Beim Kupplungsvorgang des letzten Kupplungspaares kann der STRM in Grätschstellung 

über bzw. in gedachter Verlängerung der Saugschlauchleitung stehen. 



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Somit kann der STRM beim Hochheben des letzten Saugschlauches wie folgt stehen:

Á in Grätschstellung über der Saugschlauchleitung



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Á in gedachter Verlängerung der Saugschlauchleitung

Der STRM muss ðin Blickrichtung der Wasserentnahmestelle gesehen ðdie linksseitige 

Begrenzung des Saugschlauches (gekennzeichnet durch die rot gestrichelte Linien in 

der Abbildung) bei der letzten Kupplung zumindest mit dem rechten Fuß ăanreiÇenò 

(d.h. berühren oder überragen). Somit ist es nicht mehr erforderlich, dass der STRM 

gegrätscht über der Saugschlauchleitung stehen muss.



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Sinngemäß muss der STRM - in Blickrichtung der Wasserentnahmestelle gesehen ðdie 

rechtsseitige Begrenzung des Saugschlauches bei der letzten Kupplung zumindest mit 

dem linken FußăanreiÇenò (d.h. ber¿hren oder ¿berragen). 



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler

kein Fehler



Fehler oder kein Fehler?

Fehler

kein Fehler



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Der Idealfall beim Kupplungsvorgang wäre, wenn der Kupplungsschlüssel formschlüssig 

(d.h. in seiner ganzen Form die Kupplung umschließend) auf der Kupplung aufgesetzt 

wird.

Es ist jedoch auch bestimmungskonform, wenn der Kupplungsschlüssel nur mit beiden

ăNasenò den Metallteil der unteren Flªche der Kupplung ber¿hrt (untere Flªche der 

Kupplung: siehe Abb. 30.)



7.4.2 Das Kuppeln der Saugschläuche

Erläuterung:

Die Neigung des Kupplungsschlüssel spielt keine Rolle beim Kupplungsvorgang. Es wäre 

auch zulässig, wenn der Kupplungsschlüssel flach am Saugschlauchgummi aufliegen 

w¿rde. Entscheidend ist nur, dass zumindest die beiden ăNasenò des 

Kupplungsschlüssels die untere Fläche der Kupplung berühren. 



Was gehºrt zur ăunteren Flªche der Kupplungò?

dazu gehören diese      

3 Flächen der Kupplung



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler, weil

beide ăNasenò des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hren  

Idealfall der 

Schlüsselhaltung



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler, weil

beide ăNasenò des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hren  



Fehler oder kein Fehler?

Fehler, weil

nur eine ăNaseò des 

Kupplungsschlüssels die 

ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hrt  



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler, weil

beide ăNasen des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hren  

auch wenn der 

Kupplungsschlüssel am 

Finger aufliegt



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler, weil

beide ăNasenò des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hren  



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler, weil

beide ăNasenò des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hren  



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler, weil

beide ăNasenò des 

Kupplungsschlüssels die 

ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hren

auch wenn der 

Kupplungsschlüssel flach 

am Saugschlauchgummi 

aufliegt



Fehler oder kein Fehler?

Fehler, weil

nur eine ăNaseò des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hrt  



Fehler oder kein Fehler?

Fehler, weil

nur eine ăNaseò des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hrt  



Fehler oder kein Fehler?

kein Fehler, weil

beide ăNasenò des 

Kupplungsschlüssels 

die ăuntere Flªche der 

Kupplungò ber¿hren  


